
Hiermit erteile ich, 

RA Kay Reese, Kurfürstendamm 103/104, 10711 Berlin
Telefon: 030 – 88 71 99 66    Telefax: 030 – 88 71 99 77

in Sachen:    
wegen:   

Vollmacht und Auftrag

1. Zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO), einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerkla-
gen, zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Schei-
dungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften.

2. Zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO), einschließlich der Vorverfahren 
sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 
233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen, insbesondere 
ausdrücklich zur Stellung von Anträgen auf Entbindung des Betroffenen von der Verpflichtung zum persönlichen Erschei-
nen in der Hauptverhandlung und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für  Strafverfolgungsmaß-
nahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; der beauftragte Rechtsanwalt ist ausdrücklich nicht bevollmäch-
tigt für den Betroffenen im Ordnungswidrigkeitenverfahren Bußgeldbescheide oder Terminsladungen als Zustellungsbe-
vollmächtigter entgegenzunehmen.

3. Zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen 
zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer), jedoch nicht zur Entge-
gennahme von höheren Restwertangeboten für den Anspruchsteller im Rahmen der Unfallregulierung.

4. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen ...“ genannten Angelegenheit; nicht jedoch zu deren Ent-
gegennahme.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweili-
ge Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und 
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere 
die Befugnis, Zustellungen zu bewirken (jedoch nicht Zustellungen für den Vollmachtgeber entgegenzunehmen) die Vollmacht 
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu ver-
zichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von 
sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Abtretungserklärung:
Der Vollmachtsgeber tritt hiermit in der oben genannten Angelegenheit unwiderruflich seine Kostenerstattungsansprüche ge-
genüber dem Gegner, der Justizkasse, der Rechtsschutzversicherung oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten für den Fall 
der Kostenerstattung in Höhe des vereinbarten / gesetzlichen Honorars zur Sicherung desselben an RA Kay Reese ab. RA Kay 
Reese nimmt die Abtretungsvereinbarung gleichzeitig an.

Belehrungsbestätigung zur Rechtsanwaltsvergütung: Vor Mandatsbegründung wurde ich durch den Rechtsanwalt aus-
drücklich belehrt, dass die anfallende Rechtsanwaltsvergütung weder nach Grund noch Höhe in Abhängigkeit zu einem Kosten-
ersatzanspruch oder dem Bestand einer Rechtsschutzversicherung steht und die vereinbarte Vergütung vom Rechtsschutzversi-
cherer möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe übernommen wird. Ich wurde weiter vor der Mandatsbegründung darauf 
hingewiesen, dass sich die zu erhebenden Gebühren in Ermangelung anderweitiger schriftlicher Vereinbarung ausdrücklich nach 
dem Wert, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (§§ 2 RVG, 49 b Abs. 5 BRAO), richten. Für die Vertretung in 
Bußgeld- oder Strafsachen richtet sich die Rechtsanwaltsvergütung nach Rahmensätzen, soweit keine Vergütungsvereinbarung 
getroffen worden ist. 

                                                                                                                  X    .………………………………………………………
                                                                                                                        Datum und Unterschrift des Mandanten


